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3207 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 24. Februar 1987 betreffend ein Bundesge

setz, mit dem Bundesministeriengesetz 1986, das Arbeitsmarktförderungsgesetz 

und das Lebensmittelgesetz 1975 geändert werden; 

Änderung gegenüber dem Gesetzentwurf in 9 und 31 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der zweiten Lesung im Gegenstand gegenüber 

dem Gesetzentwurf in 9 und 31 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates, XVII. GP, folgende Änderung beschlossen: 

Art. IX Abs. 1 hat zu lauten: 

"(1) Das Lebensmittelgesetz 1975, BGBl. Nr. 86/1975, zuletzt geändert durch 

BGBI. Nr. 444/1985, wird wie folgt geändert: 

§ 42 Abs. 1 lautet: 

,§ 42. (1) Für die Untersuchung der diesem Bundesgesetz unterliegenden 

Waren und für die Aufgaben der Toxikologie und der Messung und Kontrolle 

ionisierender Strahlen sind nach Bedarf Bundesanstalten für Lebensmittelun

tersuchung und in Wien eine Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung 

und -forschung zu errichten und mit dem erforderlichen Personal und den 

erforderlichen Einrichtungen auszustatten.' " 
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